
Neue Lxecutions-

dexLxecution , wie auch verboktenen Schein / oder ? 3rti-
62, Handlungen/vnd k.enunci3tlorlLN , auch was

demselben mehrer anhängig.
§. I.

Errer^ wollen Wir auch obgedachte von Unferm
höchstgeehrtistenVorfahrern/sonderlichUnsermgeliebsteHer-
rm Vattem Kayser k'erämÄnäO dem Ändern/§ hnstseel : am

gedenckenö/ in lautern Schuld : vnd Lxecurions -Sachen / vnterm da¬to den fünfftenDecembris/AnnoSechzehenhundertDreyvndDrevs-

verzügige Einreden / vnd Lxcepüoaen die deß weitern / vnd lenaern
Außtragsvonnöthen/nichtbeschwaren/ noch das vnlautere mit demlauteren vermischen/ auch einige Appellation nicht Melassen/ sondern

satz/zugleich : dieperemptori28 aber/auch die jenigenvcclin3toriLs
welcheVlm xeremxtoriL auffsich haben/mitkinander einbringen/vnd

ohne
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ohne sonderbar erhebliche Ursachen weiters damit nicht gehört - vil«
weniger einige Verfahrung nach erlangtem Urlaub angeordnet werde.

III . Alleinweilen bey denen LontruLen , vnd Schuldverschrei»
bungcn / allerley Schcin/vnd vnzimbliche UurüäL -Handlungen/zu

(wie die täglicheErfahrenheitmit sich bringt)mit vnterlauffen : Als wo
sich einer auffein gewisse Summam verschreibt/ als hette er dieselbiqe
gantz in baaremGelt empfange/da doch das wenigste baaresGelt/daS
übrige aber/alles andere zuegeschlagene Sachen/Wein/Getrayd/Klei-
nodien / Silbergeschmeit / Maaren/vnd nochdarzue in einem Höchen
übermässigcnWerth/vndschlechterGütte: JtemandereSchulden/da-
von entweders gar nichts/oderwenig/ oder doch nicht so vil/ als sie zu-
geraittet/einzubringen/vnddergleichen mehr/ja offtmalgar/daß zuvor
inenbehaltcne vnd widerumbezu derHaubUSumam geschlageneöJn-
teresse/gewesen/dann Wo einer auffein ligendes Gut/ein gewisseSum-
maGelts/welches doch vil ein mehrerswerth / leyhet / vnd jhme dar»
für einen Kauff/auffWiderkauff/in einergewissen/vnd kurtzenAnzahl
Jahrwiderumbabzuledigen/auffrichten last/vnd selbiges Gurt dem
Entnehmer widerumb im Bestandtverläst/daß Jährliche Bestandt-
Gelt aber / so hoch spannet/daß jhme von dem Hundert nicht allein
6. 7, vnd8. Gulden/sondernwol io . 12 . vnd noch mehr Gulden/deß
Jahrs kommen : Solchemnach/vndweilendise/vnd alle andere derglei¬
chen Schein/vnd - Handlungen/ so wohl Wider Gott : als
MenschlicheRecht/dcrnächste/welcher etwo in Nöthen / vndGclts»
bedürfftig ist / dardurch zum höchsten vervorthailt / vnd zu grossen
Schaden gebracht wird/auch wider dieLhristliche Ehrbarkeit lauffen/
vnd manigkich nur zu Unterbrechung Unserer wohlverordmtenLandSf
Fürstlichen6cnei 3liLn . vnd Satzungen/der auff 5. oder meistens 6.
P . Lento zuegelaffenenInteresse halber/fürgenommrnwerden.

Als wollenWir solche verbottene Schein/vnd Uartiäse-Handlunr
gen/hiemitnicht allein allerdingscassirt, auffgehvbt/auch für nichtig/
vnd null äeclurirt , sondern auch alles Ernsts anbefohlen haben/ daß
darauffkeinLxccurion ertheilt/vnd wo die rtiäL .vndScheinHand-
lungen entweders bekäntlich/oderalsbald zuerwcisen/ der jenige/so die/
selbigeverübet/vmb die verschribene Haubt -Summa/vnd noch darzue/
nach Beschaffenheit deß übermässigen WuecherS / vndInteresse / an
Chr/Leib/vndGuet/ohneaÜeVerschonung gestrafft/Hierinyen auch
exOKLloproceäirr .vndnoch hem Beschwardtenbevorstche » solle/
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alle seine darapß erlideneSchäden/allzu hoch bezahltes Znteresse/vn-
terwas Nahmen/ vnd Schein dasielbe beschehen möchte/vndwasjh-
me sonsten wider Billichkeit zugemutet worden/absonderlich zuersue-

§ . IV. Und damit disem allem / desto gewisser / vnd sicherer fürkom¬
men werde ; Als setzen/ordnen/vnd wollen Wir/daß hinfüro in allen
Schuld-Verschreibungen/vnd contraLen,,« Massen solches auch die
gemain/ Käyserl . Rechtvermögen/vorgemelter Massen/ die wahre/vnd
rechte Ursach/woher solche Schuldaigentlich rühret/begriffen/vndwo
dieselb nicht von baar dargelyhenen sonder andern zuegeraittet : vnd
zuegeschlagenen Sachen herkämme/daß dieselben/ auch deren c)uali-
tce.en , vnd der Werth/wiehoch nehmblichen angeschlagen/vnd zuege-
raittet/außgedruckt/vnd wo solches in einer Schuld-Verschreibung/
vndLontiÄL , nicht begriffen / das darüber die Gerichtliche Lxecu-
üon nicht alsbald ertheilt/sondern dieselb zu weiterer rechtlichen Er¬
kanntnuß außgestelt werden solle-

§. v. Und demnach auch fürkombt/daß die Lonrradentenofftmahls
ObIiZLtioaes,vndSchuld-Brieff mit einander auffrichten/ vndUn-
sermLand-MarschallischenGericht pro raüücÄüone einreichen / dar¬
innen vngewönlicheLlausuln . vnd ^LnunciLtlone3 Z13ÜUM Lxe-
cuüoni8 begriffen . Als setzen/vndordnenWir/daßdergleichen demlu-
vi pudlicozu wider lauffendeObliZLüoncs , vndLolitraÄ . bey kei¬
ne m Gericht angenommen/sondern der Parthey widerumb hinauß ge¬
geben werden sollen.

§. VI. Zwar wollen Wir hierdurch keinem verwehrt haben/ daß er
sich der ^ orLLorien .LornmiUiolien,vndStillständen/aüch anderer
für jhne eingeführten Leneticieri: wie auch die Weiber/ Wan sie sich ne-
ben/vnd vor jhre Ehemänner verschreiben/jhrer in Rechten habenden
Freyheit begeben/vnd renunciren mögen/doch daß sie derselben vor-
hero durch zweenRechts «Gelehrte/ oder sonsten der Rechten verstan-
digAdelicheMänner/vnd Zeugsfertiger/genugsamb erinnert werden/
oder wo dasWeib / auffjhr aigenthumbliches Guet wegen deßMails
Schuld/ bey dem Grund -Buch einen Satz machen last/daß sie in eige¬
nerPerson dabey erscheine : welche nun dergestaltrenuncirehaben/
wider dieselbensolle der Lxecuüon,vngeachtet sie etwanu einMora¬
torium . Wider ihreLrcäitores. m Zcriere bey vns außwürckenmöch¬
ten/ein : als den andern Weeg / jhr Lauff gelassen werden.

§. VII. Nicht weniger nach erlangten Urlaub / vnd LommMon,
wann
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hierzue nicht pm-icrt , sondern dieselbevnterm freyenHimclbeschehen /
wollen Wir / daß derselbe Lreältor vnter die ^ lorLtoriL,Stillstandt
LoavocLilories : vnd andere LommiUiones .welcheWiretwo einem/
oder andernvebitori , auß gewissen Ursachen wider seineLreäiwres
ertheilen/vnd anordnen/weiters nicht gezogen/oder vcrstanden/noch
an seiner eusserist behöbten Lxecution dardurch verhindert werde:
Doch solle er dem Gericht zu schuldigen Ehren/vnd nachrichtlicher ln-
toi mation sichzwar schrifft : oder mündlichanmelde/hingege jhme sol¬
che Anmeldung an seinemRechten/vnderlangtenLxecuüon unprseju-ö icisrlich seyn/ auch derentwegen zu einigerweitern UiquÄrung in die

v Lommitlion nicht gezogen werden ; vnd dises allein sovil den Schuld¬
ner betrifft. Da aber einer/oder mehr/auß den Mitglaubigern/wider
den jenigen/ so das Urlaub/ vnd Einantwortung erlangt/krioritet-
Sprüch zuhaben vermaint / ist er derentwegen bey der Lommission
Red/vndAntwortzugeben schuldig.

len Wir dieselben / als vnnöthig hiemit gantzlich catUerr . vnd abge-
fchafft haben/vndmag derGlaubiger / für sich selbst / oder durch seine
Leuth/die jhmeGerichtlich eingeantwom Gütter besißen/vnd da er an
seinerUollets, durch den Gegentheil beunruhiget wurde / solle Unsere
N . Oest. Regierung/ oder Landmarschallischeö Gericht/jhme Gläubi¬
ger an die Hand stehen / vnd denselbigen bey seiner poiL5s,in allweg
Hand haben ; Benebenöauch gegen dem Verbrecher/Unserm üw claw
den Anderten May/Anno SechzehenhundertDrey vnd viertzig/auß-
gangenem General Mandat gemaß/ohne einigen der Person/
mit aller Scharpffe verfahren/ vnd er als ein Zerstörer deß Fridens/vnd
derGerechtigkeit/an Leib/Guet/vnd Bluet/nach Beschaffenheit der
Sachen/ohne alle Verschonung/neben Erstattung der verursachenden
Lxxen8,Unkosten/vndSchäden/bcstrafft werden.

§ 2 Der
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